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Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren
(Datum der Unterzeichnung darf nicht länger als 3 Monate vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Erklärung liegen.)
Version: Dezember 2022
Zutreffendes ankreuzen
Für natürliche Personen
Name, Vorname
Adresse
Nationalität
Geburtsdatum
Mitglied des Verwaltungsrates und/oder der Geschäftsleitung
Inhaber einer qualifizierten Beteiligung
Die vorliegende Erklärung bezieht sich auf sämtliche im In- und Ausland hängigen oder innert der letzten 10 Jahre abgeschlossenen1 Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Disziplinar- sowie Betreibungs- und Konkursverfahren gegen den/die Unterzeichnende(n) persönlich
sowie
auf im In- und Ausland hängige oder innert der letzten 10 Jahre abgeschlossene2 Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts- und Konkursverfahren gegen juristische Personen, bei welchen der/die Unterzeichnende in einer Position ist/war, in welcher er/sie Einfluss3 auf die Geschäftstätigkeit der juristischen Person nehmen kann/konnte. 
 1 Auch wenn diese zu Freisprüchen, Einstellungs-, Nichteintretens- oder Nichtanhandnahmeentscheiden geführt haben.
 2 Auch wenn diese zu Freisprüchen, Einstellungs-, Nichteintretens- oder Nichtanhandnahmeentscheiden geführt haben.
 3 Als solche Positionen mit Einfluss auf die Geschäftstätigkeit gelten insb. leitende Funktionen, sonstige Funktionen mit wesentlicher  
Verantwortung sowie qualifizierte Beteiligungen an der juristischen Person.  
Der/die Unterzeichnende erklärt, in Verfahren im vorstehenden Sinne
nicht verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein
verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein: 
Auflistung Verfahren (insbesondere Angaben zu Parteien, Thema, Stand sowie ggf. Ausgang des Verfahrens) 
Der/Die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG; SR 956.1) ausgefüllt wurde. Dem/Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer der FINMA vorsätzlich falsche Auskünfte erteilt, sowie dass fahrlässige Falschauskünfte mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft werden (Art. 45 FINMAG).
Dem/Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass ein Bewilligungsträger verpflichtet ist, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bei allfälligen Änderungen betreffend Verfahren gegen den/die Unterzeichnende/n unverzüglich in Kenntnis zu setzen (Art. 29 FINMAG). Dem/Der Unterzeichnenden ist zudem bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht berechtigt ist, die Richtigkeit der Angaben in dieser Erklärung zu überprüfen.
Unterschrift: 
Ort, Datum:
Für juristische Personen
Firma der Gesellschaft 
Rechtsform
Sitz
Adresse
Die vorliegende Erklärung bezieht sich auf sämtliche im In- und Ausland hängigen oder innert der letzten 10 Jahre abgeschlossenen1 Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, und Konkursverfahren gegen die unterzeichnende juristische Person.
 1 Auch wenn diese zu Freisprüchen, Einstellungs-, Nichteintretens- oder Nichtanhandnahmeentscheiden geführt haben.
Die Unterzeichnende erklärt, in Verfahren im vorstehenden Sinne
nicht verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein
verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein:
Auflistung Verfahren (insbesondere Angaben zu Parteien, Thema, Stand sowie ggf. Ausgang des Verfahrens) 
Die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG; SR 956.1) ausgefüllt wurde. Dem/Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer der FINMA vorsätzlich falsche Auskünfte erteilt, sowie dass fahrlässige Falschauskünfte mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft werden (Art. 45 FINMAG).
Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass ein Bewilligungsträger verpflichtet ist, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bei allfälligen Änderungen betreffend Verfahren gegen die Unterzeichnende unverzüglich in Kenntnis zu setzen (Art. 29 FINMAG). Der Unterzeichnenden ist zudem bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht berechtigt ist, die Richtigkeit der Angaben in dieser Erklärung zu überprüfen.
Name, Vorname: 
Name, Vorname: 
Unterschrift: 
Unterschrift: 
Ort, Datum:
Ort, Datum:
Firma der Gesellschaft:
Von zeichnungsberechtigten Vertretern dieser Gesellschaft zu unterzeichnen
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